
Die Kanzlei

Anwaltskanzlei Niklas – die in Essen ansässige  

Kanzlei mit einem weitreichenden Netzwerk für Unter-

nehmer und Private – modern, offen, serviceorientiert 

und preistransparent. 

 

Mit inhaltlichen Schwerpunkten in den Bereichen 

Immobilien, Versicherung und Vertrieb bieten wir eine 

umfassende Betreuung Ihres Unternehmens.

Aber auch für Verbraucher sind wir in den Bereichen Mie-

te, Wohnungseigentum und Versicherung aufgrund der 

in diesen Fachgebieten bestehenden Kernkompetenzen 

Ihr Ansprechpartner.

Rechtsanwalt Martin Niklas hat sich spezialisiert auf das

Franchiserecht. Aufgrund regelmäßiger Fortbildungen

vertritt er sie kompetent und effektiv.

Als Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 

arbeitet er darüber hinaus im gesamten Bereich des 

Immobilienrechts sowie im Versicherungsrecht.

Lindenallee 74 . 45127 Essen  
Tel. 0201/20 16 88 - 0 . Fax 0201/20 16 88 -11
info@anwaltskanzlei-niklas.de  

www.anwaltskanzlei-niklas.de

Anfahrt

DB       Essen Hauptbahnhof, 7 Minuten Fußweg

ÖPNV    U-Bahn Hirschlandplatz oder 

 Berliner Platz, 3 Minuten Fußweg

PKW Parkgarage Kennedyplatz, 2 Minuten Fußweg,  

 kostenlos für Mandanten,  

  Entwertung des Parkscheins in der Kanzlei

Bürozeiten

Mo - Fr  9.00 - 17.00 Uhr

abends und samstags nach Vereinbarung

Vertragsgestaltung.  
Rechte und Pflichten.
Gründungsberatung.
Ausstieg und Kündigung.

Franchiserecht
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Franchising

Die Vertriebsform des beginnenden 21. Jahrhunderts 

schlechthin ist das Franchising. Kaum gibt es ein Geschäft 

in der Fußgängerzone einer Großstadt, welches nicht  

zu einer vermeintlichen „Kette“ gehört, die in Wirklichkeit 

nach dem Franchise-Prinzip operiert. Beim Franchising

stellt ein Franchisegeber einem Franchisenehmer ein 

erprobtes Geschäftskonzept gegen Entgelt zur Nutzung 

zur Verfügung. Dabei paart sich wirtschaftliche Selbstän-

digkeit mit den Vorteilen einer bereits am Markt etablierten 

Marke.

Franchiserecht

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Franchisebran-

che hat sich auch das Franchiserecht als eigenständi-

ges Rechtsgebiet etabliert. Das Zusammenfließen von 

zahlreichen Rechtsgebieten, wie dem Vertriebs-, dem 

Wettbewerbs-, dem Gesellschafts- oder dem Mietrecht  

macht seine besondere Komplexität aus. Eine anwaltliche 

Unterstützung ist sowohl für den Franchisegeber als auch 

für den Franchisenehmer unerlässlich.

Beratung und Vertretung sowohl von Franchisegebern 

als auch Franchisenehmern, die Vertragsgestaltung und 

-prüfung, die Verhandlungsführung im vorvertraglichen 

Bereich bis zur Begleitung und Durchführung der Verträge, 

die Prüfung und Verfolgung von Vertragsverstößen bis hin 

zur Durchsetzung von nachvertraglichen Ausgleichsan-

sprüchen gehören zum Aufgabengebiet unserer Kanzlei.

Vorvertragliche Aufklärungspflichten 

Um den Unternehmensgründer vor bösen Überraschungen 

zu schützen, treffen den Franchisegeber sehr umfangreiche, 

vorvertragliche Aufklärungspflichten. Das bedeutet, dass 

der künftige Franchisenehmer in der Lage sein muss, sich 

vor Vertragsunterzeichnung ein umfassendes Bild über 

die wirtschaftlichen Chancen seines künftigen Unterneh-

mens zu machen. Unerlässlich ist meist ein Checkliste, 

anhand derer im Falle einer späteren Auseinandersetzung 

nachvollzogen werden kann, worüber aufgeklärt wurde 

und worüber nicht.

Franchisevertrag

Der Franchisevertrag als Vereinbarung zwischen Fran-

chisegeber und Franchisenehmer ist die Grundlage der 

Unternehmensgründung. In ihm sind alle wesentlichen 

gegenseitigen Rechte und Pflichten festgeschrieben. 

Besonders Klauseln wie z.B. Gebietsschutzregelungen, 

Wettbewerbsverbote, Bezugsbindungen und Haftungsvor-

schriften müssen genau bedacht und überprüft werden.

Franchise-Handbuch
Das Franchisehandbuch dient nicht nur der Vermittlung des 
für das jeweilige Franchisesystem unerlässlichen Know-
How, sondern beinhaltet alle Richtlinien und Grundsätze, die 
für den Geschäftsablauf und die Zusammenarbeit mit dem 
Franchisegeber zu beachten sind. Es kann einseitig durch 
den Franchisegeber jeweils neuen Gegebenheiten angepasst 
werden, ohne dass der Grundcharakter des Systems ver-
ändert, oder der Franchisenehmer übermäßig benachteiligt 
werden darf.

Bezugsbindung
Genau geregelt werden muss im Franchisevertrag, in wel-
chem Umfang der Franchisenehmer verpflichtet ist, die vom 
Franchisegeber vorgesehenen Produkte zu vertreiben. Dem 
Franchisenehmer muss in der Regel das Recht zugestanden 
bleiben, zumindest einen kleinen Anteil „eigener“, also nicht 
vom Franchisegeber vorgeschriebener Waren zu vertreiben. 
Nur so bleibt ein Mindestmaß an Selbständigkeit erhalten.

Master-Franchising
Als Master-Franchising bezeichnet man die Expansion 
eines Franchisesystems durch einen eigenständigen Master-
Franchisenehmer, der ein neues Vertriebsgebiet dadurch 
erschließt, dass er selbst wiederum Unterfranchiseverträge 
abschließt. Dies ist sowohl für den Franchisegeber, der 
nicht vollständig die Kontrolle über sein System verlieren 
möchte, als auch für den Master-Franchisenehmer, der im  
eigenen Gebiet als Franchisegeber agiert, eine große Heraus-
forderung, die in ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Kon-
zeption intensiver Vorbereitung und Unterstützung bedarf.

Franchiserecht

Vertragsgestaltung  

rechte und Pflichten

gründungsberatung

ausstieg und Kündigung
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